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Vorwort

DasVorwort zu einer Festschrift blickt in der Regel zurück auf das Leben undWir-
ken der zu ehrenden Person. Auch Thomas Feltes erhält diese Festschrift aus Anlass
seines 70. Geburtstages. Gleichzeitig fühlt sich der Blick aufVergangenes unpassend
an, da er suggeriert, der Jubilar nehme denWegfall der wissenschaftlichen Verpflich-
tungen in Lehre, Selbstverwaltung und Forschung zum Anlass, sich zur Ruhe zu set-
zen. Den Herausgebern war ebenso wie Thomas Feltes klar, dass dieser die mit dem
Ruhestand verbundenen Freiheiten hingegen vor allem zur Fokussierung seines wis-
senschaftlichenWirkens und zur Ausweitung seines akademischen und gesellschaft-
lichen Engagements und weniger dazu nutzen wird, auf sein Lebenswerk und das
Erreichte zurückzublicken. Allerdings ist es auch beim hier zu Ehrenden so, dass
das Verständnis vom Gegenwärtigen durch den Blick auf Zurückliegendes geschärft
wird.

Nach dem Schulbesuch in Dortmund und Mainz nahm Thomas Feltes mit einem
Stipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung ein Studium der Rechtswissenschaften
und der Pädagogik an der Universität Bielefeld auf. Die erste juristische Staatsprü-
fung legte er 1976 ab; 1978 folgte die Magisterprüfung an der Bielefelder Fakultät
für Pädagogik, Philosophie und Psychologie. Die Kombination aus Pädagogik- und
Jurastudium verband der Jubilar mit dem Ziel, später als Jugendrichter tätig zu sein.
Zunächst einmal bedeutete dies aber das Studium von Fächern, deren Blickwinkel
auf abweichendes Verhalten kaum konträrer sein könnte und deren Disziplinen
ganz unterschiedlich mit den politischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Debat-
ten der damaligen Zeiten umgegangen sind. In Gesprächen schilderte Thomas Feltes
die ihm immer wieder begegnende akademische und praktische Erfahrung, zwischen
zwei Stühlen zu sitzen: „Den Pädagogen war ich zu konservativ, den Juristen war ich
zu links.“

Die Promotion zum „Dr. iur.“ erfolgte 1979 an der Juristischen Fakultät der Uni-
versität Bielefeld mit einer kriminalpädagogischen Arbeit zum Thema „Jugend,
Konflikt und Recht“. Das Angebot des einem Ruf nach Bielefeld folgenden Wolf-
gang Heinz, an dessen Lehrstuhl eine Assistentenstelle anzunehmen, lehnte Thomas
Feltes ab und folgte stattdessen seinem Doktorvater Hans-Jürgen Kerner nach Ham-
burg. Dort war er dann als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Strafrecht
tätig und absolvierte sein Referendariat, welches er 1981 mit dem zweiten Staatsex-
amen abschloss.

Im Anschluss daran begann die „Heidelberger Zeit“ des Jubilars. 1981 bis 1992
war er zunächst wissenschaftlicher Angestellter, ab 1986 Hochschulassistent (C 1)
am Institut für Kriminologie der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg.



Während dieser Zeit nahm er mit einem Stipendium der kanadischen Regierung
einen sechsmonatigen Forschungsaufenthalt am Centre International de Criminolo-
gie Comparée der Universität Montréal in Kanada wahr. 1992 folgten an der Juris-
tischen Fakultät der Universität Tübingen die Habilitation und die Berufung zum
Professor auf Lebenszeit für Strafrecht (C 2) an der Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung des Landes Berlin. Noch im selben Jahr zog es Thomas Feltes zurück in
den Südwesten der Republik: Er wurde Rektor der Fachhochschule Villingen-
Schwenningen. Der auslastenden Rektorats- und Lehrtätigkeit an einer Polizeifach-
hochschule zum Trotz sind während des dortigen Wirkens eine ganze Reihe von Ar-
beiten entstanden, die sich mit kriminologischen und polizeilichen Fragestellungen
auseinandersetzen. In Villingen-Schwenningen schärfte Thomas Feltes sein polizei-
wissenschaftliches Profil, das in seinem weiteren Wirken stets eine zentrale Rolle
spielen sollte.

2002 schließlich wurde Thomas Feltes als Nachfolger von Hans-Dieter Schwind
auf den Bochumer Lehrstuhl für Kriminologie berufen, den er bis August 2019 unter
der Denomination „Kriminologie, Kriminalpolitik und Polizeiwissenschaft“ inne
hatte. Mit der Berufung von Thomas Feltes führte der Lehrstuhl an der Ruhr-Univer-
sität als erster in Deutschland die Denomination auch für Polizeiwissenschaft. Von
2007 bis zu seiner Pensionierung war er kooptiertes Mitglied der Fakultät für Sozial-
wissenschaft. Heute hat er an der Bochumer Juristischen Fakultät eine Seniorprofes-
sur inne.

Der Bochumer Lehrstuhl war zu dieser Zeit stets ein höchst lebendiger Verbund,
an demneben dem fachlichenAustausch auch das sozialeMiteinander groß geschrie-
ben wurde. Zu Spitzenzeiten waren in den Drittmittelprojekten, im Masterstudien-
gang und am Lehrstuhl selbst zwölf wissenschaftliche und ebenso viele studentische
Mitarbeiter*innen beschäftigt. Thomas Feltes forderte viel – Wissenschaft ist
schließlich, so der Jubilar, „keine Fließbandarbeit“. Er gewährte gleichzeitig viele
Freiräume und gab – noch wichtiger – Vertrauen und Loyalität. Persönliche und dis-
ziplinäre Diversität unter seinen Mitarbeitenden war ihm wichtig, denn er war über-
zeugt, dass wechselseitige Perspektiven den Erkenntnisprozess fördern und Argu-
mentationen schärfen.

Thomas Feltes ist Autor vonmehr als 200 Aufsätzen und vonmehr als einemDut-
zend Monografien. Er ist Mit-Herausgeber der gegenwärtig 50 Bände umfassenden
Bochumer Schriftenreihe zur Rechtsdogmatik und Kriminalpolitik. Seit 1999 gibt er
den Polizei-Newsletter heraus, dermonatlich über 8.500Adressat*innen erreicht und
zu einem wichtigen Sprachrohr polizeiwissenschaftlicher Forschung geworden ist.

Der Jubilar hat es verstanden, in den Grundlagen seines Fachgebiets wesentliche
Akzente zu setzen. Seine Habilitationsschrift untersucht die rechtliche Begründung
und Begrenzung des staatlichen Strafanspruchs und zeigt die Unzulänglichkeit der
Legitimation staatlicher Strafen auf. Das schwache Fundament, mit dem Staaten
die Ausübung ihrer Strafgewalt und die Freiheitsentziehung gegenüber ihren Bür-
gern zu rechtfertigen versuchen, hat der Jubilar in seinem weiteren Schaffen
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immer wieder aufgegriffen. Exemplarisch ist hier sein Eintreten für eine restriktive
Anwendung des Jugendstrafrechts zu nennen. Vehement wendet er sich gegen die
Ausweitung stationärer Sanktionierungen und kritisiert deren fehlende theoretische
und empirische Begründung. Ebenso streitbar ist er in Bezug auf die Regelungen zur
Sicherungsverwahrung. Diese hat er schon früh als rechtsstaatlich bedenklich kriti-
siert und in einer an seinem Lehrstuhl entstandenen empirischen Untersuchung man-
gels oft nicht gegebener Gefährlichkeit der Proband*innen als weitgehend wirkungs-
los identifiziert.

Weitere Schwerpunkte seinesWirkens liegen in der Polizeiwissenschaft. Thomas
Feltes befasste sich hier – neben zahllosen weiteren Themen – mit den theoretischen
und praktischen Bezügen des „Community Policing“ und setzte sich mit den Bedin-
gungen und Wirkungsweisen polizeilicher Arbeit im Streifendienst auseinander.
Seine Arbeiten zu „Notrufen und Funkstreifeneinsätzen“ sind nach wie vor zentrale
Referenzpunkte der polizeiwissenschaftlichen Forschung und sie hatten maßgebli-
chen Einfluss auf kriminalpräventive Konzepte. Unter den zahlreichen Drittmittel-
projekten, die Thomas Feltes an der Ruhr-Universität durchgeführt hat, ist das
EU-Projekt zur geschlechtsbezogenen Gewalt gegen Frauen hervorzuheben. Der Ju-
bilar koordinierte hier von 2009 bis 2011 eine umfassend angelegte empirische Un-
tersuchung innerhalb Deutschlands, Italiens, Polens und Großbritanniens. Von 2015
bis 2019 war er Teil eines weiteren von der EU geförderten Drittmittelprojekts zum
Thema „Community Based Policing and Post-Conflict Police Reform“. Hier führte
er Feldforschung zur Polizeiarbeit im Kosovo durch.

Für Thomas Feltes war es eine Selbstverständlichkeit, der Lehre denselben Stel-
lenwert einzuräumen wie Forschung und Publikationstätigkeit. Es gibt wohl nur we-
nige Studierende der Rechtswissenschaft in Bochum, die das Staatsexamen ohne den
Besuch der Kriminologie-Vorlesung des Jubilars absolviert haben. Ein Grund dafür
ist sicherlich der hohe Stellenwert der Kriminologie innerhalb der Fakultät, die nie
einen Zweifel daran gelassen hat, dass die Kriminologie-Lehrveranstaltungen zur
Grundlagenausbildung gehören. Mindestens ebenso bedeutsam dürfte aber die Lei-
denschaft für „sein“ Fach sein, die Thomas Feltes in denHörsaal transportiert hat und
in dem er bereits sehr früh Video- und Internettechnik sowie Podcast-Angebote und
Videoaufzeichnungen zum Einsatz gebracht hat.

Aus derHeidelberger Zeit brachte Thomas Feltes die „Knastgruppe“mit nachBo-
chum, die es als „Bochumer kriminologische Haftgruppe“ Studierenden bis heute er-
möglicht, durch regelmäßige Besuche im Justizvollzug die Vollzugswirklichkeit zu
erfahren – und die umgekehrt für Strafgefangene einAngebot außerhalb der üblichen
vollzuglichen Strukturen realisiert.

Untrennbar mit dem Namen des Jubilars verbunden ist der Masterstudiengang
„Kriminologie, Kriminalistik und Polizeiwissenschaft“, den Thomas Feltes an der
Juristischen Fakultät der Ruhr-Universität gegründet und 15 Jahre lang geleitet
hat. Aus Sicht der Fakultät war das Projekt zunächst ein Wagnis: Neben dem für
eine Juristische Fakultät ungewöhnlichem Masterabschluss waren schließlich auch
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die Inhalte primär nicht juristischer Art und sollten von Beginn an auch Absol-
vent*innenvon Fachhochschulen – insbesondere der Fachrichtungen Polizei und So-
ziale Arbeit – ansprechen. Der weiterbildende Studiengang entwickelte sich unter
seiner Leitung zu einer Erfolgsgeschichte: Er wurde 2015 akkreditiert, seine Absol-
vent*innen haben heute auch ohne juristisches Staatsexamen die Möglichkeit zur
Promotion an der Fakultät und 2021 startet der 17. Jahrgang in das Studium.

Thomas Feltes knüpfte zahlreiche Kontakte ins Ausland. 2007 war er Visiting
Professor an der North-West University in Potchefstroom und der University of
Cape Town. Auch mit der ungarischen Kriminologie und Polizeiwissenschaft
steht Thomas Feltes bis heute in einem engen Austausch. 1993 war er Gastprofessor
an der Juristischen Fakultät der Eötvös-Loránd-Universität Budapest, 2000 wurde
ihm die Ehrenurkunde und Auszeichnung mit der silbernen Millenniums-Medaille
der Republik Ungarn für besondere Verdienste um die Zusammenarbeit zwischen
der ungarischen und der baden-württembergischen Polizei verliehen. Auch der Kon-
takt nach Südafrika ist eng geblieben. In den Jahren 2009 und 2010 baute der Jubilar
mit einer Förderung des Deutschen Akademischen Austauschdiensts (DAAD) ein
Doktorandennetzwerk mit der University of Cape Town auf.

Der Jubilar war und ist Mitglied zahlreicher Berater- und Sachverständigen-
gruppen. Zwischen 1998 und 2002 war er Mitglied der Sucht- und Drogenkommis-
sion der Bundesregierung. 1999 war er Generalberichterstatter und Vorstandsmit-
glied der Konferenz „Polizei und Menschenrechte“ des Europarates. Von 2006 bis
2010 war er Mitglied im Gründungssenat der Deutschen Hochschule der Polizei
(DHPol). Er warMitglied des Beirates für Fanangelegenheiten der Deutschen Fuß-
ball-Liga und ist seit 2012 Vorsitzender der Stadionverbotskommission des VfL
Bochum. Von 2014 bis 2017 war er Mitglied der G 10-Kommission des Landtags
NRW und dort mit der Kontrolle der Eingriffe des Verfassungsschutzes in das
Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (G 10-Maßnahmen) betraut. Zwischen
2018 und 2020 war er deutscher Vertreter beim Europäischen Komitee zur Verhü-
tung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe
(CPT) des Europarates.

Für Thomas Feltes war stets klar, dass wissenschaftliche Erkenntnisse in die Pra-
xis transferiert werdenmüssen. Nachwie vor stellt er sich Debatten undDiskussions-
runden und tritt in Fernseh- und Zeitungsinterviews dafür ein, Kriminal- und Sicher-
heitspolitik auf eine rationale Grundlage zu stellen. Bei aller von ihm vorgebrachten
Kritik und der ihm eigenen Beharrlichkeit, mit der er gegen festgefahrene kriminal-
politische Grundannahmen vorgeht, war und ist es ihm stets ein Anliegen, das Lager-
denken in Kriminologie und Polizeiwissenschaft einerseits und die Kluft zwischen
Theorie und Praxis andererseits zu überwinden. Wer Thomas Feltes im persönlichen
Umgang erlebt hat, der weiß um seine Fähigkeit, unterschiedliche Interessengruppen
an einen Tisch zu bringen. Dass es ihm bei Symposien, Neujahrsempfängen und den
Absolvent*innenfeiern des Masterstudiengangs immer wieder gelungen ist, höchst
unterschiedliche Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik und Polizei zu versam-
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meln, ist Beleg der Wertschätzung, die Thomas Feltes über fachliche, politische und
praktische Grenzen hinweg erfährt.

Ausdruck dessen ist nicht zuletzt auch diese Festschrift, an der sich neben zahl-
reichen Kolleg*innen aus ganz verschiedenen Ländern und Lebensabschnitten auch
Weggefährt*innen aus anderen gesellschaftlichen Bereichen beteiligt haben. Bei all
diesen Autor*innen bedanken wir uns für die äußerst angenehme und stets konstruk-
tive Zusammenarbeit. Zudem danken wir herzlich Benjamin Derin, Julia Gruß, Mat-
thias Michel, Franca Nonn und Kira Rusert vom Bochumer Lehrstuhl für ihre viel-
fältige Unterstützung und ihren unermüdlichen Einsatz bei der Formalisierung und
Korrektur des Manuskripts. Regine Schädlich und die weiteren Mitarbeiter*innen
des Verlages Duncker & Humblot haben das Projekt von Beginn an durch eine rei-
bungslose Koordination der Abläufe unterstützt, auch ihnen gilt unser Dank.

Thomas Feltes zeigt, wie Forschung einerseits theoretisch und methodisch fun-
diert und andererseits über den Tellerrand der eigenen Disziplin hinausblickend ge-
staltet werden kann. Seine mahnende Stimme und seine offenen Worte sind in den
gegenwärtigen, von einer Zunahme populistischer und autokratischer Tendenzen ge-
prägten Zeiten von ganz besonderer Wichtigkeit. Dabei macht er immer deutlich,
dass es in der Kriminologie darum geht, den Menschen im Blick zu haben – mit sei-
nen individuellen Stärken, Schwächen und Lebensverläufen. Wir schätzen uns
glücklich, ihn als Weggefährten und Kollegen an unserer Seite zu haben.

Zu seinem 70. Geburtstagwünschen wir Thomas Feltes, dass er auch fortan „neue
Wege“ beschreiten möge. Ein Vorteil des beginnenden Lebensabschnitts ist es, dass
nunmehr frei von äußeren Einflüssen die Geschwindigkeiten festgelegt und die Ziele
bestimmt werden können. Mögen dem Jubilar hierbei noch lange Gesundheit und
Zufriedenheit beschieden sein!

Bochum, im Februar 2021 Andreas Ruch
und Tobias Singelnstein
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I. Kriminologie





Narratologische Perspektiven für die Kriminologie

Von Oliver Bidlo

I. Einleitung

Der nachfolgende Beitrag möchte sich dem narrativistic turn, der auch in der Kri-
minologie zunehmend konstatiert wird,1 zuwenden und hier einige grundlegende As-
pekte dieses Ansatzes für die Kriminologie anzeigen und nachzeichnen. Leitend ist
dabei die Frage, wie sich narratologische Aspekte – Aspekte also, die zum einen aus
der Theorie des Erzählens stammen, zum anderen aber auch aus der Semiotik ent-
lehnt werden können – für die Kriminologie fruchtbar kompilieren lassen. Dabei
ist das Vorgehen eher explorativ, explanativ und exemplarisch und wird sich auf ei-
nige wenige Punkte fokussieren. An dieser Stelle kann bereits eine Besonderheit be-
nannt werden, die zunächst trivial klingt. Wenn es um Erzählungen von Personen im
kriminalistisch-kriminologischen Kontext geht, dann meint dies Erzählungen von
ZeugInnen, Verdächtigen, PolizeibeamtInnen, TäterInnen oder im weiteren Sinne
mit einem Fall, Delikt oder einer Tat Vertrauten. Das wiederum können – man
denke an die immer wieder aufflammende Diskussion um die Kriminalitätsfurcht2

– dann alle Rezipierenden sein. Entscheidend ist jedoch, dass sie sich in Form
einer Erzählung bzw. Geschichte äußern müssen, damit diese Gegenstand einer nar-
rativen Kriminologie sein kann. Daher lässt sich ein solcher Ansatz zwar nicht aus-
schließlich, aber doch stärker für eine empirische Sichtweise – sowohl datenerhe-
bend als auch datenanalysierend – verwenden. Denn es geht zunächst um die Rekon-
struktion solcher Narrationen im Untersuchungsfeld der Kriminologie.

Dollinger sieht in den Polen des Strukturalismus auf der einen sowie interaktio-
nistischen Ansätzen auf der anderen Seite das Feld aufgestellt zwischen Struktur und
(Handlungs-)Freiheit. Diese beiden Pole und die Frage nach Graden der Freiheit und
Bestimmtheit sind überdies grundsätzliche Fragen innerhalb der Soziologie (und
damitmittelbar auch derKriminologie). Bezogen auf die Erzeugung vonNarrationen
und ihrer späteren Analyse bzw. Rekonstruktion heißt dies: Sind Narrationen Aus-
druck von Freiheit oder Ergebnis von strukturell-diskursiven Vorgaben?

1 Vgl. z.B. Dollinger, in: Dollinger/Schmidt-Semisch, Handbuch Jugendkriminalität. In-
terdisziplinäre Perspektiven, 3. Aufl. 2018, S. 241.

2 Vgl. Bidlo, in: Klukkert/Feltes/Reichertz, Torn between Two targets: Polizeiforschung
zwischen Theorie und Praxis, 2019, S. 205.



Zunächst lässt sich aber noch allgemeiner fragen, was unter Narratologie oder
einer Narration zu verstehen ist und wie und wo daran anschließend dieser Ansatz
für die Kriminologie anschlussfähig ist. Dergestalt folgt zunächst eine kurze Vorstel-
lung der Narratologie aus ihren philologischen Ursprüngen heraus. Daran anschlie-
ßend soll ein Übertrag auf ausgewählte kriminologische Perspektiven erfolgen und
schlussendlich soll ein kurzes Fazit die Möglichkeiten und Reichweite der Narrato-
logie für die Kriminologie zusammenfassen.

II. Narratologie – Narrationen – Narrative – Narr

Die Narratologie stellt in einer weiten Fassung die Wissenschaft vom Erzählen
dar, indem die Theorie des Erzählens „und die systematisch entwickelten Vorgaben
zur Analyse von Erzählungen“3 zu eben jener Narratologie synthetisiert werden. Sie
stammt als theoretische und analytische Figur daher ursprünglich aus dem Bereich
der Literaturwissenschaft, wird jedoch heute breit im Feld der Kultur- und Sozialwis-
senschaften betrachtet und genutzt. Narrationen kannman sich „in denverschiedens-
ten (literarischen) Klassen vorstellen: als Mythen, Epen, Romane, als folkloristische
Darstellungen, als biografische Selbsterzählungen, als soziologische Modernisie-
rungserzählungen, als antike Dramen oder moderne, skandalträchtige News-Stories
in den Massenmedien, aber auch als wissenschaftliche, historische Narrative.“4

Dabei stellt sich sowohl für die produktive wie auch für die rezeptive Seite die
Frage nach dem, was sie eigentlich beinhalten.

Wenn wir Narrationen so befragen, dann werden sie auch Teil der Debatten über
die Vorgängigkeit und Reichweite von Handlungstheorien gegenüber Strukturtheo-
rien, in denen sich die Frage nach der Freiheit des Subjekts stellt. Oder anders herum
formuliert: Sind Narrationen Ergebnisse sozialer und kultureller Strukturen und Dis-
kurse, die durch die Analyse von Narrationen enthüllt werden können? Oder sind
Narrationen Ergebnisse frei handelnder Subjekte? Bei Letzterem steht die Analyse
und Rekonstruktion eines subjektiv gemeinten Sinns im Vordergrund, bei Erstge-
nanntem stärker die Rekonstruktion kultureller Sinnfiguren und latenter Sinnstruk-
turen. Und noch weiter abstrahiert und polarisiert meint dies pointiert auch die Frage
nach der Reproduktion sozialer Strukturen im Gegensatz zur Frage nach sozialem
Wandel. Für die weiter unten thematisierte kriminologische Perspektive schimmert
hier u. a. die Frage hindurch, ob man sich zuvorderst dem Motiv des Täters bzw. der
Täterin oder den diskursiven und strukturellen Bedingtheiten der Tat zuwendet,
durch die die Täterin bzw. der Täter nur einen bedingten Einfluss auf den Sinn der
Tat hat. Angespielt und in Analogie gesetzt wird hier die Frage nach dem Tod des

3 Schönert, Was ist und was leistet Narratologie? Anmerkungen zur Geschichte der
Erzählforschung und ihrer Perspektiven, 2006, S. 1, online unter https://literaturkritik.de/pu
blic/rezension.php?rez_id=9336 (zugegriffen am 13.4.2020).

4 Viehöver, in: Arnold/Dressel/Viehöver, Erzählungen im Öffentlichen. Über die Wirkung
narrativer Diskurse, 2012, S. 65 (66).
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Autors,5 der in der poststrukturalistischen Perspektive Roland Barthes die Dekon-
struktion des Autors und des mit ihm verbundenen Sinnes meint. Der Sinn wird viel-
mehr durch die RezipientInnen erzeugt, die Bedeutung eines Textes bzw. einer Hand-
lung ist den überzeitlichen Wogen des Diskurses ausgesetzt.

Kehren wir zu einer allgemeineren Perspektive zurück so lässt sich sagen, dass
Narrationen auf der produktiven Seite Organisationsmuster für Wissen, Denken
und Handeln sind. Auf der rezeptiven Seite erzeugen sieWeltbilder, begründen Deu-
tungen und geben auch Deutungen vor. Die zwei Seiten von Erzählungen sind damit
zum einen ihre Organisations- sowie Ordnungs- und Orientierungsfunktion. Diese
hatten Narrationen nicht erst, seit von Postmoderne und (neuer) Unübersichtlichkeit
gesprochen wurde, sondern sie stellen eine Grundfunktion von Narrationen für den
„Anthropozän“6 dar. Der Mensch besitzt in diesem Sinne auf produktiver wie rezep-
tiver Seite das Bedürfnis nach Erzählungen, die wiederum Gestaltungskraft für die
Gesellschaft haben. Neben der Ordnungs- und sinnstiftenden Funktion von Narratio-
nen, beinhalten sie eine sich daraus bildende appellative Struktur, die dann aus Nar-
rationen leitende und nicht mehr beliebige Narrative macht. Diese können sich u. a.
zu „Mythen des Alltags“7 und schließlich zu Ideologien verfestigen. „So gesehen
wären Narrative anthropologisch vorgegebene, kulturell entwickelte und diversifi-
zierte Grundmuster, um sich in der Welt zu orientieren und Sinn zu erzeugen – bei-
spielsweise mit Alltagserzählungen, mit Reportagen in Zeitung, Hörfunk und Fern-
sehen.“8Den sich ausbildenden „Ideologien“ nachzuspüren ist u. a. auch die Aufgabe
der Soziologie als Mythenjäger und genauer der Wissenssoziologie. Die Nähe zur
wissenssoziologischen Diskursanalyse ist an dieser Stelle greifbar.

Narrationen sind demnach ein Prozess, der „etwas Gegebenes […] in etwas Be-
gründbares“9 verwandelt. Dieser Prozess ist ein typisch menschlicher und besitzt
eine interessante Dialektik. Natur wird in Kultur verwandelt, d. h. das Gegebene
wird wie erwähnt begründet und dadurch als etwas Gemachtes, mit Sinn und Absicht
Versehenes, aber auch Veränderbares ausgewiesen. Geronnen in Ideologien verfan-
gen solche „Basiserzählungen“10 erneut und neigen dazu Formen der Zwangsläufig-
keit auszubilden. Etwas als eine „Erzählung“ anzuerkennen, heißt dergestalt, Inten-
tionalität, Gestaltung und Gestaltbarkeit und mithin Veränderbarkeit anzuerkennen.
Interessant ist in diesem Zusammenhang die etymologische Rahmung des Begriffs
„Erzählen“, über den sich die beiden Seiten bzw. der Prozess des Ursächlichen und
des Gemachten anzeigen lässt. Denotativ weist die Erzählung die Begriffe der „Zahl“
und des „Zählens“ aus. Darin liegt jedoch genau die gegenteilige Perspektive des Ge-

5 Vgl. Barthes, in: Jannidis u. a., Texte zur Theorie der Autorschaft, 2000, S. 185.
6 Dürbeck, Kulturwissenschaftliche Zeitschrift 2018, 1.
7 Barthes, Mythen des Alltags, 2003.
8 Schönert (Fn. 3), S. 1.
9 Arnold, in: Arnold/Dressel/Viehöver, Erzählungen im Öffentlichen. Über die Wirkung

narrativer Diskurse, 2012, S. 17 (19).
10 Arnold (Fn. 9), S. 17 (19).
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